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A Begründung 

A.1 Anlass und Erfordernis 

Das Plangebiet ist mit Geschosswohnungsbau aus den 1950er Jahren bebaut, die im Rah-
men des Sozialen Wohnungsbaus errichtet wurden. Der Gebäudebestand ist aus der Bin-
dung gefallen und nicht sanierungsfähig. 

Um das Angebot sozialen Wohnungsbaus weiterhin zu sichern, erachtet der Gemeinderat 
die Änderung des Bebauungsplanes als erforderlich. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Wesentliche Ziele der Planung sind die Sicherung der Errichtung von Wohngebäuden, die 
mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden können, sowie die Ermöglichung 
von Wohngebäuden für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf. 

A.3 Verfahren 

Zur Sicherung der Planung hat der Gemeinderat am 29.08.2019 eine Veränderungssperre 
gemäß § 14 BauGB als Satzung erlassen. Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre umfasst diejenigen Grundstücke, die für geförderten Wohnungsbau sowie für Wohn-
gebäude für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf vorgesehen sind, sowie ein di-
rekt angrenzendes Grundstück. 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB auf-
gestellt, da er gemäß § 13a Abs. 1 BauGB der Nachverdichtung dient. Zudem setzt er eine 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO fest, die deutlich unterhalb des Schwellen-
wertes von 20.000 m2  entsprechend des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 liegt. 

Weiterhin bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB oder dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Von der Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB kann gemäß § 13a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB abgesehen werden. Die Berücksichtigung der Umweltbelange in 
der Planung wird in der vorliegenden Begründung des Bebauungsplanes dargestellt. 

Aufgrund der Komplexität der Planung wird von einem nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB möglichen Verzicht auf eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB kein Gebrauch gemacht. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, im Sinne des § la Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung als erfolgt oder zulässig. Unabhängig hiervon wird eine angemessene Korn-
pensationsmaßnahme für Eingriffe in den Naturhaushalt im Geltungsbereich in der Planung 
beabsichtigt. 
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A.4 Ausgangssituation 

A.4.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Das Plangebiet liegt innerhalb des westlichen Siedlungsbereiches der Gemeinde Buckenhof 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt, nahe der Stadtgrenze zur kreisfreien Stadt Erlangen. Der 
Geltungsbereich wird im Norden durch die Gräfenberger Straße, im Nordosten durch das 
Flurstück Nr. 43 als Fußweg zwischen Gräfenberger Straße und  Brucker  Weg sowie im Osten 
und Süden durch die Straße  Brucker  Weg eingefasst. Im Westen rahmen die Hallerstraße 
sowie das Flurstück Nr. 43/3 als Fußweg von der Hallerstraße zur Gräfenberger Straße das 
Gebiet ein. 

Die Grundstücke des Geltungsbereiches befinden sich mit Ausnahme der öffentlichen Wege 
(Flurstücksnummern 29/16, 29/19, 43, 43/3, 43/32, 43/33, 50/2, 126/2, 126/32, 126/33) in 
privatem Eigentum. 

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse 

Das Plangebiet wird im Norden der Gräfenberger Straße von ein- bis zweigeschossigen Ge-
bäuden umschlossen. Darin enthalten sind neben Wohnbebauung ebenfalls eine Bäckereifi-
liale mit zugehörigen Park- und Durchfahrtsflächen sowie eine Möbelschreinerei. 

Im Bereich zwischen Gräfenberger Straße und dem Flurstück Nr. 43 als Verbindungsweg zur 
Straße  Brucker  Weg für den Rad- und Fußverkehr, grenzt ein Mischgebiet mit überwiegend 
eingeschossiger Bebauung und Gewerbenutzung (eine Autowaschanlage sowie ein Friseur-
salon) an. 

Auf der westlichen Seite der Fußwegeverbindung zwischen Hallerstraße und Gräfenberger 
Straße befindet sich allgemeines Wohngebiet mit überwiegend zweigeschossiger Bebauung. 
Der nördliche Bereich mit Zufahrt über die Gräfenberger Straße wird mit ein- und zweige-
schossigen Gebäuden für Wohnen genutzt. 

Die Gräfenberger Straße durchzieht die Gemeinde Buckenhof als Verbindungs- und Durch-
fahrtsstraße zwischen dem Stadtzentrum Erlangens und den östlichen Umlandgemeinden. 

Östlich und südlich der Straße  Brucker  Weg schließt eine überwiegend kleinparzellige zwei-
geschossige Wohnbebauung eines Allgemeinen Wohngebietes an. Dieses umringt ein eben-
falls an den  Brucker  Weg angrenzendes Mischgebiet mit ein- und zweigeschossiger Bebau-
ung (Postfiliale). 

Im Süden und Westen wird das Plangebiet von überwiegend ein- bis zweigeschossiger 
Wohnbebauung umgeben. Im Westen der Hallerstraße grenzt ein Allgemeines Wohngebiet 
mit überwiegend zweigeschossiger Bebauung an. In der Hallerstraße 10 und 10a wurden in 
der jüngeren Vergangenheit dreigeschossige Wohngebäude mit Flachdächern errichtet. 

A.4.2.1 Nutzungen 

Das Plangebiet zwischen Gräfenberger Straße,  Brucker  Weg und Hallerstraße wird maßgeb-
lich durch Wohnnutzung geprägt. 
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Im Norden des Plangebietes verläuft die Gräfenberger Straße als Durchgangsstraße mit Bus-
wendeschleife. Die direkt südlich der Buswendeschleife angrenzenden Flurstücke 43/12 so-
wie 43/13 sind mit einem Mehrfamilienhaus in Form eines Doppelhauses bebaut. 

Die davon südlich gelegenen Gebäude innerhalb des Plangebietes sind bisher mit zwei- und 
dreigeschossigen Mehrparteienhäusern in Doppelhausform sowie einem zweigeschossigen 
Mehrfamilienhaus bebaut. 

Im südwestlichen Teil des Plangebietes befindet sich auf dem Flurstück 43/10 ein zweige-
schossiges Einfamilienhaus mit unbebauter Gartenfläche. 

A.4.2.2 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist über die Abschnitte der Gräfenberger Straße und der Straße  Brucker  Weg 
als Bestandteile des Plangebietes, sowie die Hallerstraße bereits erschlossen. Das Flurstück 
43/14 wird über die Flurstücke 43/3 sowie 43/30 und 43/32 als Verkehrsflächen mit besonde-
rer Zweckbestimmung innerhalb des Plangebietes erschlossen. 

Über die Gräfenberger Straße als Staatsstraße St2240 erreicht man nach 150 Metern west-
lich das Stadtgebiet Erlangen, mit Weiterleitung zur Bundesstraße B4 und zur Autobahn A73. 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine Buswendeschleife mit der Halte-
stelle „Buckenhof. Von hier erreicht man mit den Buslinien 208, 209, 210, 280, 285, N28 
sowie dem Rufbus 285T (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) den Busbahnhof „Bucken-
hof/Spardorf" und Bahnhof Eschenau (Haltestelle „Eschenau Bahnhof) sowie in entgegen 
gesetzter Richtung die Innenstadt Erlangens (Haltestelle „Erlangen Busbahnhof") sowie wei-
tere äußere Stadtgebiete Erlangens. 

Der Erlangen-Pegnitztal-Radweg durchläuft das Plangebiet zwischen Gräfenberger Straße 
im Nordwesten und lmmenweg im Osten auf den Flurstücken 126/33,43 sowie 50/2. Dieser 
ist eine direkte Radverkehrsverbindung zur Erlanger Innenstadt und weiteren Gemeinden im 
östlichen Umland. Zudem verläuft ein Radwanderweg über den  Brucker  Weg. 

A.4.2.3 Orts- und Landschaftsbild 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist das Ortsbild durch Wohngebäude und mäßiger Durch-
grünung geprägt. Im nördlichen Bereich durchquert zudem die Staatsstraße St2240 (Gräfen-
berger Straße) das Planungsgebiet. 

Das umgebende Ortsbild Buckenhofs ist im Wesentlichen durch Wohnbebauung und verein-
zelte gewerbliche Nutzung geprägt. Der Gebäudebestand setzt sich vorwiegend aus mehr-
geschossigen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern zusammen. Direkt nördlich an das 
Plangebiet anschließend befindet sich eine Bäckereifiliale mit Parkflächen. Zudem bestehen 
in 30 m Entfernung nordöstlich des Plangebietes eine Möbelschreinerei sowie rund 200 m 
nordöstlich ein Landmaschinenverleih und -handel. 

Das weitere Umfeld ist im Norden durch den Flusslauf der Schwabach mit umgebenden  Re-

tentions-  und landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt. Die ferner umgebende Wohn-
siedlung der Gemeinde Buckenhof und der Stadt Erlangen im Westen ist durch Einzel-, 
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Doppel- und Reihenhausbebauung geprägt und grenzt im Süden und Osten an den Bucken-
hofer Forst. 

Abbildung 1: Luftbild - Geltungsbereich mit Umgebung in der Gemeinde Buckenhof 

A.4.2.4 Kampfmittel und Altlasten 

Schädliche Bodenveränderungen oder Kampfmittelrückstände innerhalb des Plangebietes 
sind nicht bekannt. 

1  Kartengrundlage: Digitales Orthophoto © Bayerische Vermessungsverwaltung 2019  
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A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.5.1 Übergeordnete Planungen 

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (Stand 01.03.2018, LEP) 

Abbildung 2: Ausschnitt LEP Bayern - Strukturkarte (Stand 01. März 2018) 

I. Ziele der Raumordnung 

a) Zeichnerisch verbindliche Darstellungen 
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Dem Landesentwicklungsprogramm Bayerns aus dem Jahr 2013 mit seiner Teilfortschrei-
bung im Jahr 2018 zufolge ist Buckenhof im Landkreis Erlangen-Höchstadt Teil des Verdich-
tungsraumes Nürnberg/Fürth/Erlangen und grenzt im Westen direkt an das Stadtgebiet des 

Oberzentrums Erlangen an. 

Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwi-

ckeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Ver-

wirklichung dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden. 

11.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen 

ist nachhaltig zu gestalten. 
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(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbar-
keit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine we-
sentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlage droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche 
aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unver-
meidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen 

(G) Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewo-
gene Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen 
werden. 

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, 
zu beachten. 

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 

(G) Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs-
und Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölke-
rungsentwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 

1.3 Klimawandel 

1.3.1 Klimaschutz 

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbe-
sondere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung. 

2. Raumstruktur 

2.2.7 (G) Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass 

sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen, 

sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktion eine 
räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche Siedlungs- und 
Infrastruktur gewährleisten, 

Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzstruktu-
ren entgegengewirkt wird, [...]. 

2.2.8 Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in Verdichtungsräumen 

(Z) In den Verdichtungsräumen ist die weitere Siedlungsentwicklung an Standorten 
mit leistungsfähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere an 
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Standorten mit Zugang zum schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr, 
zu konzentrieren. 

3 Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol-
gen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung und Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. [...] 

4 Verkehr 

4.1 Verkehrsträgerübergreifende Festlegungen 

4.1.1 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

(Z) Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch 
Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen. 

4.1.2 Internationales, nationales und regionales Verkehrswegenetz 

(G) Das regionale Verkehrswegenetz und die regionale Verkehrsbedienung sollen in 
allen Teilräumen als Grundlage für leistungsfähige, bedarfsgerechte und barrierefreie 
Verbindungen und Angebote ausgestaltet werden. 

4.1.3 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Verkehrserschließung 

(G) Die Verkehrsverhältnisse in den Verdichtungsräumen und in stark frequentierten 
Tourismusgebieten sollen insbesondere durch die Stärkung des öffentlichen Perso-
nenverkehrs verbessert werden. 

4.2 Straßeninfrastruktur 

(G) Das Netz der Bundesfernstraßen sowie der Staats- und Kommunalstraßen soll 
leistungsfähig erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden. 

(G) Bei der Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur soll der Ausbau des vorhan-
denen Straßennetzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen. 

4.4 Radverkehr 

(G) Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden. 
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A.5.1.2 Regionalplan Industrieregion Mittelfranken (7) 

Zeichnerisch erläuternde Darstellungen verbaler Ziele Nachrichtliche Wiedergabe staatlicher Planungsziele 

CD Unterzentrum 
....-•—•••••••••••• Grenze der Region 

Gebietskategorien 
Grenze großer Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen 

Stadt- und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum 
Nürnberg/Fürth/Erlangen 

Äußere Verdichtungszone 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Industrieregion Mittelfranken (7) 

Im Regionalplan (7) Industrieregion Mittelfranken wird das Buckenhofer Gemeindegebiet als 
Teil des Siedlungsschwerpunktes Buckenhof/Spardorf/Uttenreuth im Stadt- und Umlandbe-
reich im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen dargestellt. 

1 Grundlagen und Herausforderungen der Entwicklung in der Region Nürnberg 

1.6 Die natürlichen Lebensgrundlagen, die landschaftliche Schönheit und Vielfalt sowie 
das reiche Kulturerbe sollen bei der Entwicklung der Region gesichert werden. Die 
wirtschaftliche, siedlungsmäßige und infrastrukturelle Entwicklung soll unter dem Ge-
sichtspunkt der Nachhaltigkeit erfolgen. 

2 Raumstruktur 

2.1 Raumstrukturelles Leitbild 

2.1.3 Der notwendige Ausbau der Infrastruktur soll weiter vorangetrieben werden und zur 
Stärkung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen. Die siedlungs- und 
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wirtschaftsstrukturelle Entwicklung soll sich in allen Teilräumen verstärkt an der Ver-
kehrsanbindung und -erschließung durch die Schiene orientieren. 

Auf eine günstigere Zuordnung der Funktionsbereiche Wohnen, Arbeiten, Versorgen 
und Erholen soll hingewirkt werden. 

2.2.1.3 Siedlungsschwerpunkte 

(Z) Als Siedlungsschwerpunkte werden folgende Gemeinden bestimmt, wobei durch 
Schrägstrich verbundene Gemeinden gemeinsame Siedlungsschwerpunkte bezeich-
nen: [...] 

Landkreis Erlangen-Höchstadt: Buckenhof/Spardorf/Uttenreuth 

2.2.2.3 Siedlungsschwerpunkte 

(Z) Die Siedlungsschwerpunkte sollen zentralörtliche Versorgungsaufgaben im Stadt-
und Umlandbereich des großen Verdichtungsraumes Nürnberg/Fürth/Erlangen über-
nehmen und zu einer Ordnung der Siedlungsentwicklung beitragen. 

2.3.2 Sozioökonomische Raumgliederung 

2.3.2.1 Großer Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen 

Der große Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen soll als regionaler und überre-
gionaler Bevölkerungs- und Siedlungsschwerpunkt gestärkt und funktionsfähig erhal-
ten werden. Als eine wichtige Voraussetzung hierfür soll insbesondere der schienen-
gebundene öffentliche Personennahverkehr weiter ausgebaut werden. [...] 

Im Stadt- und Umlandbereich Nürnberg/Fürth/Erlangen soll der Erhaltung und Weiter-
entwicklung der noch vorhandenen polyzentralen Siedlungsstruktur besondere Be-
deutung beigemessen werden. Weitere großflächige und ungegliederte Siedlungs-
strukturen, insbesondere im Verlauf der Entwicklungsachsen, sollen vermieden wer-
den. 

Die Stärkung [...] der Siedlungsschwerpunkte soll zur Erhaltung der noch vorhande-
nen dezentralen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur beitragen. 

In den Umlandgemeinden, die über eine günstige bestehende oder geplante Anbin-
dung an den schienengebundenen ÖPNV verfügen [...] sollen bevorzugt Flächen für 
die weitere Siedlungsentwicklung bereitgestellt werden. In den übrigen Umlandge-
meinden soll die weitere Siedlungsentwicklung in enger Abstimmung mit dem Ausbau 
des ÖPNV, insbesondere des schienengebundenen ÖPNV, erfolgen. [...] 

Die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Oberzentrums Nürnberg/Fürth/ Erlangen 
soll weiter gestärkt und ausgebaut werden. [...] 

3 Siedlungswesen 

3.1 Siedlungsstruktur 
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3.1.1 In der Region soll die polyzentrale Siedlungsstruktur erhalten werden. 

3.1.2 Die Siedlungstätigkeit soll sich in der Regel in allen Gemeinden im Rahmen einer 
organischen Entwicklung vollziehen. 

3.1.4 Bei der Siedlungstätigkeit soll auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des Na-
turhaushalts Rücksicht genommen werden. 

3.2 Wohnungswesen 

3.2.1 Großvorhaben des Geschosswohnungsbaus sollen sich auf die zentralen Orte im gro-
ßen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen konzentrieren. 

3.2.2 Mit der Neuerrichtung von Wohnungen soll auf eine Verbesserung der Wohnungsver-
sorgung, insbesondere im Bereich des gemeinsamen Oberzentrums Nürn-
berg/Fürth/Erlangen [...], hingewirkt werden. 

3.2.3 Der Wohnungsbestand soll, insbesondere in der engeren Verdichtungszone im gro-
ßen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen, in seinem Umfang möglichst erhal-
ten werden. 

4 Verkehr 

4.1 Verkehrsleitbild 

4.1.2 Durch die weitere Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sollen insbesondere die Er-
reichbarkeit der zentralen Orte vor allem für den Wirtschaftsverkehr und den öffentli-
chen Personenverkehr verbessert und die Verkehrssicherheit insbesondere für den 
Fußgänger- und Radverkehr erhöht werden. Dabei soll den Belangen der Bevölke-
rungsgruppen mit eingeschränkter Mobilität verstärkt Rechnung getragen werden. 

4.1.3 Bei der weiteren Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sollen die Belange des öffent-
lichen Personenverkehrs und des Individualverkehrs aufeinander abgestimmt wer-
den. Im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen sollen der öffentlichen 
Personennahverkehr und der nicht motorisierte Individualverkehr als Alternative zum 
motorisierten Individualverkehr vorrangig ausgebaut und gefördert werden. [...] 

4.1.4 Auf eine Erhöhung des Anteils des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 
motorisierten Individualverkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehr ge-
messen am Gesamtverkehrsaufwand soll insbesondere im Stadt- und Umlandbereich 
im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen hingewirkt werden. 

4.2 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

4.2.1 Der Ausbau eines regionalen Schnellbahnsystems soll vorangetrieben werden. Hier-
für soll neben [...] dem Ausbau eines verbesserten Straßenbahnnetzes - einschließ-
lich einer Stadtumlandbahn im Norden des Stadt- und Unnlandbereiches im großen 
Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen - das S-Bahn-Grundnetz mit der S-Bahn 
nach Erlangen und (Forchheim, R 4) fertig gestellt werden. 
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4.2.7 Bau und Betrieb von P+R- und B+R-Anlagen, als Voraussetzung für eine kombinierte 
Benutzung von individuellen und öffentlichen Verkehrsmitteln, sollen an allen Halte-
punkten des schienengebundenen ÖPNV vorgesehen werden. 

4.4 Straßenbau 

4.4.3 Straßen für den regionalen und überörtlichen Verkehr 

4.4.3.1 Straßenbaumaßnahmen für den regionalen und überörtlichen Verkehr sollen vorran-
gig unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte durchgeführt werden: 

in den Mittelbereichen Erlangen und Herzogenaurach: Anbindung des nordöstlichen 
Nahbereichs Erlangen [...] an die Stadt Erlangen als Teil des gemeinsamen Ober-
zentrums Nürnberg/Fürth/Erlangen. 

4.5 Radverkehr 

4.5.1 Das überregionale Radwegenetz soll im Rahmen des „Bayernnetz für Radler" fortge-
schrieben und mit den angrenzenden Regionen abgestimmt werden. Es soll darauf 
hingewirkt werden, neben einzelnen Lückenschließungen und Entschärfungen von 
Gefahrenstellen, insbesondere die Qualität der Radwege zu verbessern. 

4.5.2.1 Das überörtliche und örtliche Radwegenetz soll ergänzt und gepflegt werden, um ei-
nen reibungslosen Übergang vom überregionalen Netz in die regionalen Radwege-
netze zu gewährleisten. 

4.5.2.2 Das regionale Grundkonzept für den Radverkehr soll so ausgebildet werden, dass 
eine Verbindung der Orte miteinander und ein lückenloser Netzcharakter der Rad-
wege entsteht. 

4.5.3 Auf die Verbesserung einer auf den Radfahrer abgestimmten Infrastruktur soll hinge-
wirkt werden. 

6 Energieversorgung 

6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 

6.1.3 Gasversorgung 

Es ist anzustreben, die Gasversorgung innerhalb der Region durch die Erweiterung 
des Gasverteilungsnetzes sicherzustellen. (G) 

6.2 Erneuerbare Energien 

6.2.2 Sonnenenergie 

6.2.2.1 Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen inner-
halb der gesamten Region verstärkt genutzt werden. (Z) 
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6.2.2.2 Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region bevor-
zugt innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beeinträch-
tigung des Ortsbildes ausgeschlossen werden kann. (G) 

7 Freiraumstruktur 

7.1.2.7 In der Region ist ein möglichst flächendeckendes, sicheres und mit den benachbar-
ten Regionen abgestimmtes Rad- und Wanderwegenetz von regionaler und überre-
gionaler Bedeutung anzustreben. (G) 

7.1.4 Pflege und Entwicklung der Landschaft 

7.1.4.1Gestaltungs-, Pflege- und Sanierungsmaßnahmen im Siedlungsbereich 

In innerörtlichen und ortsnahen Bereichen, insbesondere der zentralen Orte, ist die 
Erhaltung und Erweiterung vorhandener Grün- und sonstiger Freiflächen - ein-
schließlich wertvoller Baumbestände - sowie die Entwicklung neuer Grünflächen un-
ter Berücksichtigung natürlicher Landschaftsstrukturen anzustreben. (G) 

7.2 Wasserwirtschaft 

7.2.2 Wasserhaushalt 

7.2.2.3 Auf die Erhaltung der Versickerungsfähigkeit von Flächen soll insbesondere im Rah-
men der Wohnsiedlungstätigkeit [...] hingewirkt werden. In den Teilbereichen der 
Region, die einen hohen Versiegelungsgrad aufweisen, insbesondere im Stadt- und 
Umlandbereich des großen Verdichtungsraumes Nürnberg/Fürth/Erlangen soll auf 
eine verbesserte Versickerungsfähigkeit der Flächen hingewirkt werden. 
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A.5.1.3 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Abbildung 4: Ausschnitt Flächennutzungsplan Gemeinde Buckenhof, i. d. F. von November 1998 Ohne Maßstab. 
Mit Kennzeichnung des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes 2/3/4 „Areal  Bru-
cker  Weg". 

Der seit dem Jahr 1999 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Buckenhof stellt 
den nördlichen Bereich des Plangebietes als Fläche für gemischte Bauflächen dar. Der süd-

liche Teil des Plangebietes wird als Wohnbaufläche festgesetzt und durch weitere Wohnbau-
flächen umschlossen. Nördlich des Plangebietes schließen weitere gemischte Bauflächen 

an. Im Zuge des Bebauungsplanes ist eine Nutzung des Plangebietes überwiegend als All-

gemeines Wohngebiet vorgesehen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist im Wesentlichen aus den Darstellungen des rechts-
wirksamen Flächennutzungsplans entwickelbar; es erfolgt eine Anpassung im Zuge der Be-

richtigung ohne eigenständiges Verfahren. 

Gemeinde Buckenhof 
Bebauungsplan Nr. 2/3/4,2. Änderung "Areal  Brucker  Weg", Rechtsverbindliche Fassung vom 13.09.2022 

Begründung 17/48 



EC) 4 I

I jj  

- t»:1 

-  

Abb. 5: Ausschnitt Bebauungsplan 2/3/4, i. d. F. Bekanntmachung vom 15.11.1999. Ohne Maßstab. Mit Kenn-
zeichnung des räumlichen Geltungsbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplanes. 

ie 11  . .• / 
' 

. . 

....... •• • .• X= I t'lriiit ---......„._ — 

1 
, 

.i.. 

 ---,2t--•_ --__,..__ _ ____ -.L.— ; .. 

i 

FT- • '7E-Z'J 

et•  

. . 1 - _ 11 3 
WA Allgemeines Wohngebiet (BauNVO § 

Geltungsberelch des Deckblattes 

TB1MARKERT 
Stadtplaner • Landschaftsarchitekten 

A.5.2 Baurecht, Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Abb. 6: Ausschnitt Deckblatt zum Bebauungsplan 2/3/4, Änderung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.11.2002. Ohne Maßstab. Mit Kennzeichnung des räumlichen Geltungsbereichs der 2. Änderung 
des Bebauunasolanes. 
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans Nr. 2/3/4 (rechtsverbindlich seit dem 15.11.1999). Das Baurecht 
bemisst sich entsprechend nach § 30 BauGB. 
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Die Vorgängerfassung des Bebauungsplanes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.11.1999 setzte das Plangebiet überwiegend als Wohngebiet mit Differenzierungen in Maß 
und Art der Baulichen Nutzungen sowie als Mischgebiet im nördlichen Bereich mit erschlie-
ßenden Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung fest. 

Im Zuge einer Deckblattänderung des Bebauungsplanes (rechtsverbindlich seit 18.11.2002) 
wurden Teile des Plangebiets der gegenständlichen Bebauungsplanänderung als Allgemei-
nes Wohngebiet anstelle von Mischgebiet festgesetzt. 

A.5.3 Naturschutzrecht 

Das Plangebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht geschützten 
Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil, 
Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA- Gebiete). 

A.5.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung 
für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutz-
rechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europä-
ischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben 
erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klären, ob die Umsetzung des Bebauungsplanes nur 
unter Verletzung von artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich wäre. In diesem Fall wäre 
der Plan nicht vollzugsfähig und damit nicht erforderlich i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB. 

A.5.4.1 Rechtliche Grundlagen 

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden kurz saP genannt) 
werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vo-
gelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden kön-
nen, ermittelt und dargestellt. 

A.5.4.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Amtliche Biotopkartierung Bayern (Flachland) 
• Online Datenabfrage LfU für den Landkreis Erlangen-Höchstadt: Lebensraum Ver-

kehrsflächen, Siedlung 

A.5.4.3 Methodisches Vorgehen 

Das methodische Vorgehen und die Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung 
stützen sich auf die Anlage zum MS vom 20.08.2018 AZ,: G7-4021.1-2-3: „Hinweise zur Auf-
stellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der 
Straßenplanung (saP)". 
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A.5.4.4 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der europarechtlich besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten 
verursachen können. 

A.5.4.4.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Verlust von Lebensräumen wildlebender Pflanzen und Tiere durch Überbauung und Ver-
siegelung des Bodens. 

Temporärer Verlust von Lebensräumen wildlebender Pflanzen und Tiere durch Flächen-
inanspruchnahme für Baufelder und Baustraßen. 

- Indirekter Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenlebensräumen 
durch baubedingte Standortveränderungen (z. B. Absenkung des Grundwasserspiegels, 
Bodenverdichtung, Änderung des Kleinklimas). 

- Funktionsverlust von (Teil-)habitaten durch Beunruhigung von Individuen (Flucht- und 
Meidereaktionen) durch akustische und visuelle Störreize sowie Erschütterungen durch 
Baufahrzeuge und Personen. 

- Funktionsverlust von (Teil-)habitaten durch Beeinträchtigung von Individuen durch 
Staub- und Schadstoffimmissionen (Baumaschinen und Baufahrzeuge). 

A.5.4.4.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Verlust von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten, Verlust von Nahrungshabitaten durch 
anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme (Versiegelung und Bebauung). 

- Beeinträchtigung des Verbundes von Tierlebensräumen (Arten- und Individuenaus-
tausch) durch anlagenbedingte Zerschneidung. 

Indirekter Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenlebensräumen 
durch anlagenbedingte Standortveränderungen (z. B. Absenkung des Grundwasserspie-
gels, Bodenverdichtung, Änderung des Kleinklimas). 

- Weitgehender Funktionsverlust von gewachsenen Böden mit ihren vielfältigen Funktio-
nen (Bodengefüge, -wasserhaushalt und -chemismus) durch Versiegelung, Überbauung, 
Umlagerung oder Verdichtung. 

- Funktionsbeeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Entwässerungsmaßnah-
men. 

A.5.4.4.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

- Funktionsverlust oder Funktionsbeeinträchtigung von Tierlebensräumen durch betriebs-
bedingte akustische und visuelle Störreize. 

- Beeinträchtigung des Verbundes von Tierlebensräumen (Arten- und Individuenaus-
tausch) durch betriebsbedingte Trennwirkungen. 

- Allgemeine mittelbare Beeinträchtigungen angrenzender Lebensräume und Biotope 
durch Schadstoffeintrag und eine betriebsbedingte Verlärmung. 
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A.5.4.5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität 

A.5.4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach 
den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder 
zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände  gem.  § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

- Die Baufeldräumung sowie jegliche Gehölzbeseitigungen erfolgen außerhalb der Vogel-
schutzzeiten (1. März bis 30. September) zwischen Oktober und Februar. 

- die Fällung von Bäumen mit potentiellen Fledermausquartieren (Baumhöhlen, Rinden-
spalten, abstehende Rindenplatten) sowie der Abriss von Gebäuden hat im Oktober und 
unter Einbringung einer qualifizierten Fachkraft zu erfolgen. 

A.5.4.5.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk- 
tionalität (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. 
§ 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG) 

Es sind keine Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) erforderlich, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten zu sichern. 

A.5.4.6 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

A.5.4.6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richt-
linie 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG 
zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgendes Verbot: 

Schädigungsverbot (siehe Nr. 2 der Formblätter): 

Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen der besonders geschützten 
Arten oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Entnehmen, Beschädigen oder 
Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Entnahme-, Beschädigungs-
und Zerstörungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 
nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 1 BNatSchG analog), 

die Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Exemplare oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung 
oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Standorte im räumlichen 
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Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unver-
meidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 2 BNatSchG analog), 

die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 3 
BNatSchG analog). 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten 

Die Vegetationsbestände im Gebiet sind durch die intensive Nutzung als Grünfläche bzw. 

durch die Einflüsse der umgebenden Straßen gekennzeichnet und enthalten keine Pflanzen-

arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 ist 

demnach nicht gegeben; weitere Prüfungen sind nicht erforderlich. 

Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 

3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchti-

gungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 

BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote: 

Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten. 

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter): 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ih-
rer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die 
Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-
tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-
den werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-
den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 
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Säugetiere 

Von den zu prüfenden Säugetierarten haben im vorliegenden Untersuchungsraum aus-
schließlich mehrere Fledermausarten ihr Verbreitungsgebiet. Die weiteren zu prüfenden Säu-
getierarten können aufgrund ihres Verbreitungsschwerpunktes ausgeschlossen werden. 

Bevorzugte Habitate von Fledermäusen sind strukturreiche Landschaften mit einem Wechsel 
von Wäldern, Offenlandflächen und langsam fließenden Gewässern oder Stillgewässern. 
Jagdgebiete stellen vor allem insektenreiche Lufträume über Gewässern, an Waldrändern 
oder Wiesen dar. Als Sommer- oder Winterquartiere dienen je nach Fledermausart Dach-
stühle von Gebäuden, Fassadenverkleidungen oder Baumhöhlen. Zwischen ihren Quartieren 
und den Jagdhabitaten legen Fledermäuse oft mehrere Kilometer zurück. 

Die Gehölzstrukturen und die Landschaft nördlich des Plangebietes im Schwabachtal sind 
als Jagdraum hervorragend geeignet. Es finden sich im Geltungsbereich Strukturen für Quar-
tiere im Bereich der Gebäude sowie angrenzend Lebensräume an Gehölzen. Durch den Ab-
riss von Gebäuden können Habitate verloren gehen. 

Eine Schädigung von Fledermausquartieren durch das Vorhaben kann daher nicht ausge-
schlossen werden. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können ausgeschlossen wer-
den durch eine ökologische Baubegleitung und das Begutachten der Gebäude auf Fleder-
maushabitate vor einem Abriss. 

Reptilien 

Der Geltungsbereich liegt mitten in der Bebauung und hat keine Anbindung an geeignete 
Habitate für die Schlingnatter und die Zauneidechse (z.B. Eisenbahnanlagen). Die Flächen 
weisen nicht die für Zauneidechsen notwendigen Habitatqualitäten auf. Es werden durch die 
Bebauungsplanänderung für diese Tiergruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Verbots-
tatbestände ausgelöst. 

A.5.4.6.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 
der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträch-
tigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 
BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote: 

Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Mouser-,  Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
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Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter): 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ih-
rer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die 
Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-
tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-
den werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-
den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten 

Das Untersuchungsgebiet selbst weist nur wenige Gehölzstrukturen auf und bietet grund-
sätzlich einen Lebensraum für Vogelarten des Siedlungsbereiches. Bei diesen sog. "Aller-
weltsarten" handelt es sich um in Bayern häufige und weit verbreitete sowie meist ungefähr-
dete Vogelarten, bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Hier reicht regelmäßig eine vereinfachte 
Betrachtung aus. Aus nachfolgenden Gründen sind keine relevanten Beeinträchtigungen die-
ser Arten zu erwarten: 

• Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 
BNatSchG kann für diese Arten im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die 
ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

• Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) kann 
für diese Arten grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population verschlechtert. 

A.5.4.7 Zusammenfassung 

Die Prüfung hat ergeben, dass durch die Änderung des Bebauungsplanes keine Verbotstat-
bestände  gem.  § 44 Abs. 1 BNatSchG und auch keine Verbotstatbestände der FFH- und/oder 
Vogelschutzrichtlinie der EU erfüllt sind, sofern eine ökologische Baubegleitung und das Be-
gutachten der Gebäude auf Fledermaushabitate vor einem Abriss erfolgen. 
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A.5.5 Wasserhaushalt 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsge-
bieten. 

Etwa 130 m nördlich des Plangebietes befindet sich ein festgesetztes Überschwemmungs-

gebiet. 

A.5.6 Immissionsschutz 

Auf den nördlichen Bereich des Plangebietes wirken die Verkehrsgeräusche der Staatsstraße 
St2240 mit einem Durchgangsverkehr von täglich mehr als 8.200 Kfz ein. Dadurch besteht 
eine Lärmbelästigung von über 55-60 dB (A) LDEN bzw. über 50 — 55 dB (A) LNight im Be-
reich des Allgemeinen Wohngebietes WA3 (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). 

Direkt nördlich an das Plangebiet anschließend befindet sich eine Bäckerei mit überdachtem 
Außenbereich, Parkflächen und Drive-in-Verkauf sowie in 30 m Entfernung nordöstlich des 
Plangebietes eine Möbelschreinerei. Zudem grenzen direkt nordöstlich des Plangebietes 
eine Autowaschanlage sowie ein Friseursalon an. 

A.5.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebietes sind Bodendenkmäler nicht bekannt. 

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 
Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. DSchG wird hingewiesen: 

• Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-
pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-
nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 
an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

• Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

A.6 Planinhalt 

A.6.1 Städtebauliche Konzeption 

Das Plangebiet ist mit Geschosswohnungsbauten aus den 1950er Jahren bebaut, die im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichtet wurden. Da der Gebäudebestand aus der 
Bindung gefallen ist, ist es wesentliches Ziel, die Errichtung von Wohngebäuden, die mit Mit-
teln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden können, zu sichern, und Wohngebäude 
für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf zu ermöglichen. 

Um eine Realisierung der gegebenenfalls künftigen Haltestelle der Stadt-Umland-Bahn und 
insgesamt die Umsetzung eines Mobilitätsknotens für die Gemeinde Buckenhof zu ermögli-
chen, wird das Ziel verfolgt, die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan vorgegebene 
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Einteilung der Straßenverkehrsflächen entfallen zu lassen. Dazu wird die bestehende Fuß-
wegeverbindung zwischen Hallerstraße im Westen und Gräfenberger Straße im Norden so-
wie weitere Flächen im Straßenraum und in den Randbereichen der Gräfenberger Straße 
bzw. der bestehenden Buswendeschleife in den Geltungsbereich der Bebauungsplanände-
rung aufgenommen. 

Die Planung sieht im Bereich der bestehenden Buswendeschleife einen künftigen Haltepunkt 
für eine eventuelle Stadt-Umland-Bahn vor. Vorgeschlagen werden Schienen in Mittellage, 
sodass die Bahnen im Bereich der Haltestelle in der Spur des motorisierten Individualver-
kehrs geführt werden. Der Bereich der dann obsolet gewordenen Buswendeschleife bietet 
dann Raum für die Unterbringung weiterer Fahrradabstellanlagen (96 St.). Mit einbezogen in 
diesen „Mobilitätsknoten" sind die Grundstücke Fl.-Nr. 43/33 und 29/16, die die Gemeinde 
Buckenhof bereits erwerben konnte. Angedeutet wird ein neuer möglicher Standort für die 
Verlagerung der bestehenden Lichtsignalanlage auf Höhe der Gräfenberger Str. 24 in den 
Bereich der Haltestelle, zur Verknüpfung der Fußwege auf Fl.-Nr. 43 sowie auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 29. Es wird empfohlen, die konkrete Einteilung der Verkehrsfläche im Bebau-
ungsplan offenzulassen, da die konkreten späteren Anforderungen der Stadt-Umland-Bahn 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind und die Buswendeanlage noch auf längere 
Zeit Bestand haben wird. 

Die Grundstücke 43/27 und 43/6 werden gegenwärtig über die bestehende Buswende-
schleife erschlossen. Die Fl.-Nr. 43/27 wird auch weiterhin eine Grundstückszufahrt von der 
Gräfenberger Straße benötigen; für die Fl.-Nr. 43/6 sollte darauf hingewirkt werden, dass die 
verkehrliche Erschließung künftig über den bestehenden Fußweg Fl.-Nr. 43/30 erfolgt. Hierfür 
ist eine Erweiterung des Fußweges erforderlich. Im Weiteren bleiben die etablierten Fuß- und 
Radwegeverbindungen von und zur Buswendeschleife erhalten. Anpassungen erfährt der 
Kreuzungsbereich Fuß-/Radweg in Verlängerung des Immenweges mit dem  Brucker  Weg. 
Hier werden ebenfalls weitere Fahrradabstellplätze vorgesehen sowie ein Haltepunkt für ei-
nen Midibus als Zubringer zu den Regionalbuslinien bzw. zukünftig zur Stadt-Umland-Bahn. 

Die Planung ermöglicht Baukörper, die die Gebäudehöhen des bisherigen zwei- bis dreige-
schossigen Gebäudebestandes im Plangebiet sowie die der Umgebung aufgreifen. Die in 
einzelnen Baufenstern festgesetzte Viergeschossigkeit der Gebäudekörper im Norden und 
im Zentrum des geplanten Allgemeinen Wohngebiets dient der Akzentuierung im städtebau-
lichen Gesamtbild der Wohnanlage. 

Dadurch wird eine verdichtete und sich zugleich in das Straßenbild fügende Nutzung des 
Plangebietes für Wohnen ermöglicht, die dem Siedlungsdruck Rechnung trägt. 

Das Grundstück Fl.-Nr. 43/10 wird von den Regelungen zu förderfähigen und behindertenge-
rechten Wohnungen ausgenommen. Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 43/10 werden durch einen 
nachverdichteten Ersatzbau des Bestandsgebäudes sowie durch ein weiteres Baurecht die 
Voraussetzungen für die Schaffung von jeweils vier bis fünf Wohnungen gegeben. 

A.6.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans hat einen Umfang von rund 0,93 ha Er 
umfasst die Grundstücke Fl.-Nr. 43/7, 43/8, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/16 und 
43/17 der Gemarkung Buckenhof. Darüber hinaus umfasst er die Grundstücke bzw. 
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Teilflächen der Grundstücke, welche die öffentlichen Verkehrsflächen der Gräfenberger 
Straße,  Brucker  Weg und der Verbindungswege zwischen den genannten Straßen sowie der 
Hallerstraße bilden. Dies sind die Grundstücke F1.-Nr. 29/16, 43, 43/3, 43/30, 43/31, 43/32, 
43/33 sowie die Teilflächen der Grundstücke F1.-Nr. 29/19, 50/2, 126/2, 126/32 und 126/33. 
Alle vorgenannten Grundstücke liegen innerhalb der Gemarkung Buckenhof. 

Die nicht überplanten Flächen innerhalb des Plangebietes (F1.-Nr. 43/6, 43/27 und 43/28) 
werden ausgeschlossen, da sich die Planung auf Grundstücke bezieht, deren Gebäudebe-
stand aus der Bindung des sozialen Wohnungsbaus gefallen und nicht sanierungsfähig ist. 

Der vorliegende Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines räumlichen Geltungsbereiches alle 
rechtsverbindlichen Baulinien- und Bebauungspläne. 

A.6.3 Interkommunale Abstimmung 

Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB aufeinander abzustim-
men. 

Die Gemeinde Buckenhof grenzt direkt an das Stadtgebiet Erlangens an und befindet sich, 
ebenso wie die weiteren Nachbargemeinden, in einem Raum mit hohem Siedlungsdruck. Die 
Schaffung von Wohnflächen, insbesondere solcher mit Einbezug einkommensorientierter 
Förderung, sowie von Wohnungen, die für Menschen mit besonderen Bedürfnissen barriere-
frei ausgestaltet werden müssen, stehen der Entwicklung der benachbarten Gemeinden nicht 
entgegen. Sie entsprechen im Sinne der Nachverdichtung im Innenbereich dem allgemeinen 
Ziel einer ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung. 

A.6.4 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Festsetzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes wird das Plange-
biet als Allgemeines Wohngebiet WA gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO in den Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 2. sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, 3. Anlagen für Verwaltungen, 4. Gartenbaubetriebe, 5. Tankstellen) werden als un-
zulässig festgesetzt, um weitere lmmissionsquellen innerhalb des für Wohnnutzung festge-
setzten Plangebietes zu minimieren. Zudem sind einzelne der genannten Nutzungen bereits 
innerhalb des im nördlichen Umfeld des Plangebietes gelegenen Mischgebietes vorhanden. 

Das Plangebiet beinhaltet bislang sozialen Wohnungsbau. Um das bestehende Angebot zu 
sichern und weiterhin entsprechenden Wohnraum zu gewährleisten, werden Flächen für för-
derungsfähige Wohnungen sowie Flächen, die für Personengruppen mit besonderem Wohn-
raumbedarf bestimmt sind, festgesetzt. 

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA2 und WA3 dürfen nur Wohngebäude errichtet 
werden, in denen auf mindestens 33 % der Gesamtwohnfläche des jeweiligen Wohngebäu-
des Wohnungen erstellt werden, die mit Mitteln des Sozialen Wohnungsbaus (einkommens-
orientierte Förderung) gefördert werden. 

Um den Ansprüchen mobilitätseingeschränkter oder anderweitig behinderter Personen Rech-
nung zu tragen, müssen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA2 und WA3 Wohnge-
bäude im Erdgeschoss (unterstes Vollgeschoss) auf mindestens der Hälfte der Wohnfläche 
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barrierefreie Wohnungen aufweisen. Innerhalb der mit dem Buchstaben „B" gekennzeichne-
ten überbaubaren Grundstücksflächen (F1.-Nr. 43/12) müssen mindestens 66% der Wohnflä-
che barrierefrei ausgeführt werden. Hierbei ist mindestens eine Wohnung für Rollstuhlfahrer 
nutzbar entsprechend der DIN18040-2 auszuführen. Auf die Regelungen des Art. 18 BayBO 
wird verwiesen. 

Die Barrierefreiheit definiert sich dabei durch die Regelungen der BayBO sowie die techni-
schen Bestimmungen der DIN 18040. 

A.6.5 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mittels des Maßes der Grundflächenzahl, der Geschos-
sigkeit sowie der maximalen First- bzw. Wandhöhen festgesetzt. 

In den Allgemeinen Wohngebieten wird eine zulässige Grundflächenzahl 40 vom 100 
(GRZ 0,4) festgesetzt. Dies entspricht dem Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete  
gem.  § 17 BauNVO. Nachdem der rechtsverbindliche Bebauungsplan bislang im Wesentli-
chen eine GRZ von 0,3 in Kombination einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 festsetzt, 
wird eine Nachverdichtung des Baugebietes ermöglicht. Dies wird für die vorliegende Situa-
tion als angemessen erachtet und entspricht dem Gebot des § 1a Abs. 2 BauGB zum spar-
samen Umgang mit Grund und Boden. 

Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche wird abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO festgesetzt. Es wird festgesetzt, dass durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche die zulässige Grundflächenzahl um bis zu 50 % 
überschritten werden darf; dieser Wert kann durch Flächen von Tiefgaragen um bis zu wei-
teren 50 % überschritten werden, wenn deren Überdeckung mit einer Substratschicht min-
destens 0,6 m beträgt. 

Der Zusatz zur Tiefgaragenüberdeckung von mindestens 60 cm stellt eine Maßnahme zur 
Minderung bzw. zum Ausgleich der als zulässig festgesetzten erhöhten Versiegelung und 
deren möglichen Auswirkungen dar. Die festgesetzte Mindeststärke von 60 cm gewährleistet 
die Rückhaltung von Niederschlagswasser und eine dauerhafte Anpflanzung, Pflege und den 
künftigen Erhalt von Strauchpflanzungen im Bereich der als Flächen für Nebenanlagen mit 
Zweckbestimmung Tiefgaragen festgesetzten Flächen. 

In den Allgemeinen Wohngebieten darf die Wandhöhe der Hauptgebäude jeweils die bau-
fensterbezogen mittels Planeintrag festgesetzte Höhe, gemessen traufseitig an der Außen-
seite der Umfassungsmauer (roh), von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt mit der 
Dachhaut oder dem oberen Wandabschluss, nicht überschreiten. 

In den Allgemeinen Wohngebieten darf die Firsthöhe der Hauptgebäude jeweils die baufens-
terbezogen mittels Planeintrag festgesetzte Höhe, gemessen in der Vertikalen vom tiefstge-
legenen Schnittpunkt der Umfassungsmauer (roh) mit der Geländeoberfläche, nicht über-
schreiten. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mittels Planeintrag auf mindestens zwei, teils vier Voll-
geschosse festgesetzt. Insgesamt werden 5 Baufenster unterschiedlicher Form und Größe 
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festgesetzt. Diese ermöglichen im Zentrum des Plangebietes überwiegend drei Vollge-
schosse, mit Abstufung auf zwei Vollgeschosse zur Straße  Brucker  Weg hin. Zur Akzentuie-
rung werden für die Baufenster im Norden des WA2 sowie des WA3 vier Vollgeschosse fest-
gesetzt. 

A.6.6 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

Als Bauweise wird gemäß § 22 Abs. 4 S. 1 BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt; 
zulässig sind Einzelhäuser, Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser und Häusergruppen mit einer 
Länge von bis zu 30 m. 

In den Allgemeinen Wohngebieten werden die überbaubaren Grundstücksflächen mittels 
Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Die Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 
Satz 1 BayBO sind einzuhalten; Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO findet keine Anwendung. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 
sowie bauliche Anlagen, die nach BayBO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zuge-
lassen werden können, bis zu einer Grundfläche von jeweils 25 m2  zulässig. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA3 sind Kfz-Stellplätze ausschließlich inner-
halb der als Flächen für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze bzw. Tiefgarage 
zulässig. 

A.6.7 Tiefgaragen, Garagen und Stellplätze 

In den Allgemeinen Wohngebieten sind je Wohnung Kfz-Stellplätze entsprechend des nach-
folgenden Stellplatzschlüssels nachzuweisen: 

- 0,5 Stellplätze je geförderter Wohnung (EOF) 

- 0,2 Stellplätze je Seniorenwohnung (Altenwohnungen) 

0,2 Stellplätze je Wohnung für Demenzpatienten (je Wohngruppe) 

- 1,0 Stellplätze je frei vermieteter Wohnung mit einer Wohnfläche von bis zu 75 m2. 

- 2,0 Stellplätze je frei vermieteter Wohnung mit einer Wohnfläche von mehr als 75 m2. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA3 wird die Errichtung von oberirdischen Ga-
ragen und überdachten Stellplätzen als unzulässig festgesetzt. 

Innerhalb der Baugebiete WA2 und WA3 sind oberirdische Kfz-Stellplätze ausschließlich in-
nerhalb der als Flächen für Stellplätze festgesetzten Flächen zulässig. 

In den Allgemeinen Wohngebieten sind je Wohnung mindestens zwei Fahrradstellplätze 
nachzuweisen. Ausnahmsweise kann für besondere Wohnformen (Demenzwohngruppen, 
Altenwohnungen) eine geringere Anzahl von mindestens einem Fahrradstellplatz je Woh-
nung nachgewiesen werden. 

Ausnahmsweise kann der Stellplatznachweis abweichend von den textlichen Festsetzungen 
Nrn. 7.1 bis 7.4 erfolgen, wenn für das jeweilige Bauvorhaben ein mit der Gemeinde abge-
stimmtes und durch den Gemeinderat beschlossenes Mobilitätskonzept vorliegt. 
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A.6.8 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO 

In den Allgemeinen Wohngebieten beträgt die zulässige Dachneigung  max.  35 Grad bezogen 
auf die Horizontale. 

In den Allgemeinen Wohngebieten werden Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Gauben aus 
energetischen Gründen und zur besseren Nutzung von Solarenergie als unzulässig festge-
setzt. 

Die Aufständerung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie darf eine Höhe von 
50 cm nicht überschreiten. In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei geneigten Dächern 
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie nur ohne Aufständerung zulässig und dach-
flächenparallel auszuführen. 

Bauliche Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sowie zu den Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmungen werden als unzulässig festgesetzt. Unzulässig sind auch 
Dammschüttungen, Erdwälle oder sonstige Auffüllungen zur Einfriedung. 

A.6.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Innerhalb der als „mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastend" festgesetzten Fläche wird 
ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in einer Breite von mindestens 3,0 m zugunsten des Frei-
staats Bayern sowie der Eigentümer und Nutzer der Grundstücke Fl.-Nr. 43/7, 43/8, 43/14, 
43/11, 43/17, 43/6, 43/27, 43/28 sowie künftiger Teilflächen festgesetzt. 

A.6.10 Grünordnung 

Durch die Anpflanzung von Gehölzen sollen die negativen Effekte auf das Lokalklima, das 
Orts- und Landschaftsbild sowie Arten und Lebensräume verringert werden. Die bodennahen 
Temperaturextreme werden in der Vegetationsperiode durch das vor Einstrahlung schüt-
zende Laubdach gemildert. Des Weiteren bindet die Vegetation Luftschadstoffe. Bäume und 
Sträucher dienen als Vernetzungsstrukturen und bieten Lebensräume für andere Pflanzen 
und heimische Tiere. Gehölzpflanzungen sind daher als Maßnahme zur Verminderung von 
Eingriffsfolgen besonders geeignet. 

Durchdrünunq 

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind mindestens 6 
standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. Zwischen den Bäumen ist ein Abstand von  mind.  
10 m einzuhalten. Die Baumstandorte im Plan stellen einen Pflanzvorschlag dar. 

In den Allgemeinen Wohngebieten ist je voller 600 m2  Grundstücksfläche mindestens ein 
standortgerechter Laubbaum oder zwei Sträucher zu pflanzen. Zwischen den Bäumen ist ein 
Abstand von  mind.  10 m und zwischen den Sträuchern ein Abstand von  mind.  1 m einzuhal-
ten. Die Standorte sind frei wählbar. 

Flachdächer sind — auch in Kombination mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 
— zu begrünen. 
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Allgemein 

Für das Anpflanzen von Gehölzen sind ausschließlich standortgerechte Laubgehölze der Ar-
tenliste zulässig. Es gelten die Mindestpflanzqualitäten der Artenliste. 

Die Pflanzmaßnahmen müssen spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigstellung erfolgen. 

Anzupflanzende Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und bei Ausfall spätestens 
in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig zu ersetzen. Nicht zwingend zu fäl-
lende Bäume können auf das Pflanzmaß angerechnet werden. 

Die Freihaltung einer lichten Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m entlang der Abholstraßen 
ist bei Bepflanzungen zu berücksichtigen. 

Die Versiegelung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. Nicht überbaute Flächen der be-
bauten Grundstücke sind bis auf Erschließungs- und Stellplatzflächen als Wiesen-, Rasen-
oder Bodendeckerflächen mit Einsaat von Gräsern und Kräutern oder mit standortgerechten 
Stauden zu begrünen, zu pflegen und zu erhalten. 

Als Flächen für Nebenanlagen mit Zweckbestimmung Tiefgaragen festgesetzte Flächen, die 
nicht durch Gebäude oder andere Nebenanlagen überbaut sind, sind mit einer durchwurzel-
baren Substratüberdeckung von mindestens 60 cm Stärke auszubilden. 

Stellplätze, Zufahrten und Wege sind versickerungsfähig (z.B. Drainpflaster) auszubilden. 

Die straßenseitige Einfriedung von Stellplätzen ist unzulässig. 

Zur Verbesserung des Mikroklimas wird empfohlen, Außenwände von Gebäuden, deren 
Fensterabstand mehr als 5 m beträgt, sowie fensterlose Fassaden mit Schling- oder Kletter-
pflanzen zu begrünen; je 2 m Wandlänge sollte mindestens eine Pflanze verwendet werden. 

Artenliste 

Bäume 
(Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 16-18 cm) 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Acer campestre „Elsrijk" Feldahorn Sorte "Elsrijk" 
Aesculus camea "Briotii" Rotblühende Roßkastanie 
Fraxinus omus Blumen-Esche 
Robinia pseudoacacia „Unifoliola" Robinie 
Sophora  japonica Schnurbaum 
Sorbus  aria  "Magnifica" Mehlbeere 
Tilia cordata Winterlinde 
Tilia cordata `Greenspire` Stadtlinde (nicht heimisch!) 

Sträucher 
(Pflanzqualität: mindestens 2x verpflanzt; Mindestgröße: 60-100 cm) 
Carpinus betu/us Hainbuche 
Corylus avellana Haselnuss 
Comus San  guinea Bluthartriegel 
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Euonymus europaeus 
Ligustrum vu/gare 
Lonicera xylosteum 
Malus sylvestris 
Prunus padus 
Pyrus pyraster 
Rosa canina  

Europäisches Pfaffenhütchen 
Liguster 
Rote Heckenkirsche 
Wildapfel 
Traubenkirsche 
Holz-Birne 
Hunds-Rose 

A.6.11 Artenschutz 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG hat die Fällung von Bäu-
men mit potentiellen Fledermausquartieren (Baumhöhlen, Rindenspalten, abstehende Rin-
denplatten) sowie der Abriss von Gebäuden im Oktober und unter Einbringung einer qualifi-
zierten Fachkraft zu erfolgen. 

A.6.12 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe 

Da der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB auf-
gestellt wird und gemäß § 13a Abs. 1 BauGB der Nachverdichtung dient, gelten nach § 13 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, im Sinne des § la Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt 
oder zulässig. Unabhängig davon ist eine angemessene Kompensationsmaßnahme für Ein-
griffe in den Naturhaushalt im Geltungsbereich in der Planung beabsichtigt. Für die Ermittlung 
der Eingriffsschwere findet eine Bewertung des Ist-Zustandes und des durch die Planung 
verursachten Wertpunkteverlustes anhand der Biotopwertliste der Bayerischen Kompensati-
onsverordnung (BayKompV, Stand: 28.02.2014) statt. 

Bewertung des Bestandes und Ermittlung der Einqriffsschwere 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 0,93 ha. Die Wohnbauflächen einschließ-
lich der Verkehrserschließung nehmen nahezu die gesamte Fläche ein. 

Kein Ausgleichbedarf besteht für die Verkehrsflächen, die vollständig versiegelt sind, da sich 
ihr Zustand durch die Planung nicht verschlechtert. 

In den Bereichen, in denen die GRZ von 0,3 auf 0,4 ansteigt, ist ein Ausgleich durchzuführen, 
da hier der Versiegelungsgrad um 10 % ansteigen darf. Bereiche, die zuvor als Garten oder 
Abstandsgrün genutzt wurden, werden durch die Erweiterung versiegelter Flächen beein-
trächtigt. Auf etwa 4.275 m2  Fläche findet eine zusätzliche Versiegelung statt, dies entspricht 
einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme von 427,5 m2. 
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Abbildung 7: Flächen mit Erhöhung der GRZ von 0,3 auf 0,4 

Ermittlung des Kompensationsumfangs  

Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Biotop- und Nutzungstyp 
Wert- 
punkte 

Planung Wertpunkte Punktedefizit 
Fläche 
(m2\ 

' 

Kompensati- 
onsbedarf 

(Wertpunkte) 

P11 Grünanlagen mit Baum- 
bestand junger bis mittlerer 

Ausprägung 
5 

X4 — Ge- 
bäude der 
Siedlungs-, 

Industrie- und 
Gewerbege- 

biete 

0 5 428 2.140 

Gesamt 428 2.140 

Für die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch den 
Bebauungsplan auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 43/7, 43/8, 43/10, 43/11, 43/14, 43/16, 43/17, 
Gmkg. Buckenhof, besteht ein Ausgleichsbedarf von 2.140 Wertpunkten. 

A.6.12.1 Ausgleichsflächen und -maßnahmen 

Der Ausgleich ist auf der in Teilgeltungsbereich B des Planblattes durch Planzeichen gekenn-
zeichneten Fläche auf den Teilbereichen der Fl.-Nrn. 87/4, 87/10 und 87/12, Gmkg. Bucken-
hof, als Artenreiches Extensivgrünland mit lockeren Baum- und Gehölzpflanzungen nachzu-
weisen. 

Der Bedarf für die vorliegend Bebauungsplanänderung von 2.140 Wertpunkten wird über fol-
gende Aufwertung sowie in der Grünordnung enthaltenen Pflanzmaßnahmen realisiert:  
Gemeinde Buckenhof 
Bebauungsplan Nr. 2/3/4, 2. Änderung "Areal  Brucker  Weg", Rechtsverbindliche Fassung vom 13.09.2022 
Begründung 33/48 



TB1MARKERT 
Stadtplaner • Landschaftsarchitekten 

Aufwertungspotenzial durch Gegenüberstellung des Ausgangs- und Prognosezustands der 
Biotop-/Nutzungstypen auf der im BP „Obere Büch" festgesetzten „Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft": 

Nr. der 
Maß- 

nahme 

Ausgangszustand 

nach BayKompV 

Prognosezustand 

nach BayKompV 
Kompensationsmaßnahme 

Biotop- und Nutzungstypen 
Bestand 

wp  Biotop- und Nutzungstypen 
Ziel 

WP Aufwertung 
Fläche 

[m2] 

Kompen- 
sations- 
umfang 
[WP] 

Al All 
Intensiv bewirtschaftete 
Äcker ohne/mit stark ver-  
armter Segetalvegetation 

2 G214 
Artenreiches Extensivgrün- 
land  (Festsetzung 13 Plan-
blatt) 

12 10 126 1.260 

A2 07 

Bauflächen und Baustellen- 
einrichtungsflächen (Rohbo- 
denstandorte) 

1 B313 

Einzelbäume/Baumrei-
hen/Baumgruppen mit über- 
wiegend einheimischen, 
standortgerechten Arten, al- 
ter Ausprägung (Festset- 
zung 12.2 Planblatt) 

10 9 120 1.080 

Summe 2.340 

Daraus ergibt sich ein Wertpunkteüberschuss von 200 Punkten, der dem Ökokonto gutge-
schrieben werden kann. 

Erforderliche Maßnahmen zur Erreichung von extensiv genutztem Grünland Maßnahme Al: 

• Einsaat des Ackerlandes mit gebietsheimischem Saatgut. Hierfür sind Wildpflanzenmi-
schungen mit einem hohen Kräuteranteil (min. 30%) zu wählen. Günstige Aussaatzeiten 
sind April/Mai oder September. 

• Alternativ kommt auch eine Mähgutausbringung auf dem Acker aus benachbart gelege-
nen, geeigneten Wiesenflächen in Frage: 

Hierzu werden die potenziellen Spenderflächen zu einem günstigen Zeitpunkt gemäht, 
bei dem ein Großteil der Pflanzenarten sich im abblühenden Zustand bis zum Ausstreuen 
der Samen befindet (Anfang Juli). Das frische Mähgut wird sofort abtransportiert und auf 
der Empfängerfläche in einer 2 — 5 cm dicken, lockeren und lichtdurchlässigen Schicht 
aufgebracht. 

• Höchstens 2-schürige Mahd auf der Fläche, aber mindestens einmal im Jahr, frühester 
Mahdtermin Mitte Juni, Abfuhr des Mähgutes erforderlich. 

• Alternativ: Beweidung der Wiese mit einer Besatzdichte von 0,3-1,4 GV/ha, anschlie-
ßende Weidepflege (z.B. durch Mulchen) bleibt zulässig. 

Gänzlicher Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz auf der Fläche. 

Erforderliche Maßnahmen zur Erreichung der Maßnahme A2: Innerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung sind mindestens 6 standortgerechte Laub-
bäume zu pflanzen (siehe Kap. A.6.10 Grünordnung). 
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A.6.13 lmmissionsschutz 

A.6.13.1 Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Basierend auf den Erkenntnissen der Schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros 
IBAS (schalltechnische Untersuchung, IBAS-Bericht Nr. 20.12061-b01, vom 25.05.2021) sind 
Festsetzungen zum lmmissionsschutz erforderlich. Da z.B. Lärmschutzwände bereits aus 
städtebaulichen Gründen nicht erwünscht sind, werden passive Maßnahmen zum Schall-
schutz festgesetzt. 

Bei der Neuerrichtung und bei der wesentlichen Änderung von Gebäuden sind Maßnahmen 
zum Schallschutz zu ergreifen, wenn vor den Fenstern und Lüftungsöffnungen zu Wohn- und 
Aufenthaltsräumen folgende Orientierungswerte für Lärmimmissionen gemäß Beiblatt 1 zur 
DIN 18005 Teil 1 überschritten werden: 

tagsüber 55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm 
bzw. 45 dB(A) für Verkehrslärm, ausgehend von öffentlichen Verkehrsflächen 

Zur Einhaltung der Anforderungen an den Schallschutz sind innerhalb des Plangebietes bau-
liche Schallschutzmaßnahmen vorzunehmen. Diese sind entsprechend der in der Neben-
karte Immissionsschutz (Anlagen 4.1 und 4.2 der schalltechnischen Untersuchung, IBAS-
Bericht Nr. 20.12061-b01, vom 25.05.2021) dargestellten ermittelten Außenlärmpegel gemäß 
den nachfolgenden Regelungen der DIN 4109 dimensioniert auszuführen. 

Bei der Neuerrichtung und wesentlichen Änderung von Gebäuden sind bei Wohnnutzungen 
ab einem maßgeblichen Außenlärmpegel von La  -k 61 dB(A)  gem.  DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau", Ausgabe Januar 2018, Teil 1 „Mindestanforderungen" sowie Teil 2 „Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen" (Hrsg.: DIN — Deutsches Institut für Normung 
e.V.), entsprechend der dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel La  passive Maßnah-
men zum Schutz gegen einwirkenden Lärm zu treffen. 

Die maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel La  für die Tag- bzw. Nachtzeit sind in der 
Anlage 4 der schalltechnischen Untersuchung, IBAS-Bericht Nr. 20.12061-b01, vom 
25.05.2021, dargestellt. 

Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind so aus-
zuführen, dass sie die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämnn-Maße 
R'w,ges gemäß DIN 4109 (18) erfüllen: 

Anforderung  gem.  DIN 4109 Für Aufenthaltsräume in Wohnungen,  etc.  

Gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm- 
Maß R',,,gea  in dB 

La  - 30 

Mindestens einzuhalten ist: R',,,,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen. 
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Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R',,,g„ sind in Abhängigkeit 
vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes  Ss  zur 
Grundfläche des Raumes SG  mit dem Korrekturwert KAI_ zu korrigieren. 

Bei Schlafräumen ab einem maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel nach DIN 4109 
von La ?_ 58 dB(A) zur Nachtzeit (entspricht einem Beurteilungspegel von nachts _k 45 dB(a) 
außen vor dem Fenster) sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, wenn Al-
ternativmaßnahmen (z.B. Raumorientierung oder zentrale Lüftungsanlage) nicht möglich 
sind. 

Zur Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen durch gewerblich verursachte Lärmeinwir-
kungen dürfen an den nach Norden gerichteten Fassaden des nördlichen Baufensters keine 
öffenbare Fenster oder Lüftungseinrichtungen zu Schlafräumen errichtet werden. Es werden 
somit in den Festsetzungen für das nördliche Baufeld entsprechende Schallschutzgrundrisse 

festgelegt. 

Die Gemeinde Buckenhof teilt die gutachterliche Einschätzung, die im Gutachten ermittelten 
geringfügigen Überschreitungen als hinnehmbar anzunehmen und keine weiteren Schall-
schutzmaßnahmen festzusetzen. 

Bedenken über mögliche Immissionen aus dem Altbestand (ehemals Tankstelle mit Werk-
statthalle) des nördlich angrenzenden Mischgebietes wurden von der Gemeinde Buckenhof 
daher abgewogen und nicht geteilt. Die Tankstelleneinrichtung wurde vor mehreren Jahren 
zurückgebaut und die Fläche einer auch für angrenzende Wohnbebauung verträglichen Nut-
zung, zuletzt durch einen kleinen Einzelhandel für Raumdüfte, zugeführt. 

Dass letztlich, mit einem Verzicht auf weitere Schallschutzmaßnahmen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes faktisch eine, wenn in diesem Fall auch nur geringe, künftige Ein-
schränkung nördlich angrenzender Gewerbebetriebe verbunden sein kann, ist sich die Ge-
meinde Buckenhof bewusst. In Anbetracht der Gemengelage, die bereits durch das Neben-
einander von Gewerbe und Wohnbebauung bestand und der Notwendigkeit, öffentlich geför-
derten Wohnraum in der Gemeinde zu schaffen, kann die genannte Überschreitung hinge-
nommen werden. 

Aufgrund des starken Bedarfes an einem sozialverträglichen Wohnraumangebot, dem die 
vorliegende Planung nachkommt, wird am betroffenen Standort ein Vorrang für die Schaffung 
von Wohnraum gegenüber schallemittierenden Gewerbebetrieben bestimmt. 

Im Übrigen werden durch entsprechende Auflagen im Baugenehmigungsverfahren die Vor-
gaben für den lmmissionsschutz sichergestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und Nutzungen mit der Bauaufsichtsbehörde 
die Erstellung und ggf. Vorlage eines Nachweises zum passiven Lärmschutz gemäß DIN 
4109:2018-01 abzustimmen ist. 

A.6.13.2 Immissionen haustechnischer Anlagen 

Gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm) 
gelten bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen, 
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Wärmepumpen, Mini-BHKW) in der Summe folgende Immissionsrichtwerte für Lärm an be-
troffenen fremden Wohnräumen: 

Für Immissionsorte im allgemeinen Wohngebiet: tags (06.00-22.00): 55 dB(A) 
nachts (22.00-06.00): 40 dB(A), 

Für lmmissionsorte im Dorf- oder Mischgebiet: tags (06.00-22.00): 60 dB(A) 
nachts (22.00-06.00): 45 dB(A). 

Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der genannten lmmissionsrichtwerte gelten 
die Regelungen der TA Lärm. 

Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen Geräte anzuschaffen, die 
dem Stand der Lärmschutztechnik entsprechen (z.B. Abgasschalldämpfer, Wärmepumpen-
Splitgeräte, Aggregate mit Vollkapselung, Minimierung von Drehzahlen bzw. Strömungsge-
schwindigkeiten). 

Die Aufstellung von Wärmepumpen, Klimageräten, Kühlaggregaten oder Zu- bzw. Abluftfüh-
rungen direkt an oder unterhalb von umliegenden Fenstern zu geräuschsensiblen Räumen 
(z.B. Schlafzimmer) soll vermieden werden. 

Eine Errichtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder zwischen 
zwei Wänden kann bei ungünstiger Ausrichtung eine Schallpegelerhöhung aufgrund von 
Schallreflektion bewirken und sollte daher ebenfalls vermieden werden. Grundsätzlich soll 
bei der Errichtung haustechnischer Geräte und der damit verbundenen Rohrleitungen auf 
eine körperschallisolierte Aufstellung bzw. Befestigung geachtet werden. 

Soweit erforderlich, sollen bei Blechen und sonstigen Bauteilen Maßnahmen zur Entdröh-
nung durchgeführt werden (z.B. Entkoppeln der Luftkanalbleche und Verkleidungselemente, 
Minimieren von Vibrationen). 

Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt werden, dass die für das Gebiet gültigen 
lmmissionsrichtwerte dort um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden (für Luftwärmepum-
pen vgl. Abstandstabelle gemäß Ziffer 14.1.2 im Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Bi-
ogasanlagen und Luftwärmepumpen - Ein Leitfaden (Auszug Teil  Ill)"  des Bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt). Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, 
sollen weitere Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Abschirmung, Einbau von 
Schalldämpfern, Luftkanalumlenkungen, geeignete Gerätewahl). 

Die genannten baulichen Gestaltungshinweise beruhen u.a. auf den Erkenntnissen aus dem 
Leitfaden der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz," Leitfaden für die Ver-
besserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüf-
tungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)" und dem vom Bayerischen 
Landesamt für Umwelt 2011 veröffentlichten Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Biogas-
anlagen und Luftwärmepumpen — Ein Leitfaden (Auszug Teil 111)". 

Art, Umfang und Anzahl künftiger Belüftungsanlagen für die etwaige Errichtung von Tiefga-
ragen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt. Es kann davon ausgegangen, 
dass gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse bei Verwendung von Anlagen entsprechend 
des Standes Technik gewährleistet werden können. Unabhängig hiervon ist der 
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Schallimmissionssschutz im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Ände-
rungen an der Planung sind nicht erforderlich. 

A.6.14 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits vollerschlossenes Baugebiet. Ein An-
schluss an bestehende Infrastruktur ist dadurch möglich. 

A.6.14.1 Abwasserbeseitigung, Entwässerung 

Das Plangebiet ist bereits bebaut. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf die 
Errichtung von Neubauten und wesentliche Umbauten von Bestandsgebäuden. 

Hausöffnungen (z.B. Kellerschächte, Hauseingänge, Tiefgarageneinfahrten) sind zum 
Schutz vor eintretendem Wasser bei Starkregenereignissen um mindestens 0,2 m erhöht 
über das Gelände- und Straßenniveau auszubilden. 

Das Plangebiet wird bisher im Mischsystem entwässert. Bei Errichtung von Neubauten und 
wesentlichen Umbauten von Bestandsgebäuden ist in Abstimmung mit den zuständigen Be-
hörden eine Entwässerung im Trennsystem vorzusehen. 

Zur Gewährleistung der Versickerungsfähigkeit innerhalb des Plangebietes sind Stellplätze, 
Zufahrten und Wege / Zuwege mit einem wasserdurchlässigen Belag auszubilden (wasser-
gebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit mindestens 30% Fugenan-
teil, Drainasphalt  etc.).  

Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser ist grundsätzlich vor Ort über die belebte 
Oberbodenzone zu versickern. Flächen- und Muldenversickerung ist als vorrangige Lösung 
zu verwenden. Sollte eine Flächen bzw. Muldenversickerung technisch nicht möglich sein, ist 
dies stichhaltig zu begründen. Die Beseitigung des Niederschlagswassers über Sicker-
schächte ist grundsätzlich zu begründen und nur dort zulässig, wo zwischen dem mittleren 
höchsten (MHGW) Grundwasserstand und dem Sickerhorizont ein Abstand von 1,5 m einge-
halten werden kann. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften der Niederschlagswas-
serfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammeltem Niederschlagswasser ins Grundwasser (TRENGW) zu beachten. 

Für die Bemessung und Planung der Anlagen im Umgang mit Niederschlagswasser wird als 
fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Hand-
lungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen. 

Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der nördlich verlaufenden Staatsstraße 
nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

Änderungen an der Entwässerungseinrichtung der Staatsstraße dürfen nur im Einvernehmen 
mit der Straßenbauverwaltung erfolgen. Der Baulastträger der Staatsstraße trägt keine Kos-
ten für Schallschutzmaßnahmen an den Anlagen, die Gegenstand des Bauleitplanes sind. 
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A.6.14.2 Baugrund, Grundwasser 

Permanente Grundwasserabsenkungen sind zu unterlassen. Sollten hohe Grundwasser-
stände angetroffen werden, sind die Keller als wasserdichte Wannen auszubilden. 

Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein 
Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichtenwasser sichern muss. Zur 
Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf das Grundwasser ist vor der Errichtung von Ge-
bäuden, die großflächig in den Grundwasserkörper eingreifen, durch ein hydrogeologisches 
Gutachten der Einfluss des Vorhabens auf das Grundwasser zu ermitteln. Gegebenenfalls 
sind darauf aufbauend geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

Eingriffe in das Grundwasser stellen einen Benutzungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 
Abs. 2 Nr. 1 oder ggf. § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG dar. Benutzungen sind in einem wasserrechtli-
chen Verfahren zu behandeln. 

A.6.14.3 Bodenschutz und Altlasten 

Sollten bei Aushubarbeiten optische bzw. organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-
stellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unver-
züglich das Landratsamt Erlangen-Höchstadt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht  gem.  Art. 
1 BayBodSchG). 

Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstige Vorgaben zum Schutz von Bo-
den nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV ist zu achten. Der Oberboden ist sachgerecht zwi-
schenzulagern und wieder einzubauen. Auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbei-
ten unter Zuhilfenahme von gültigen Regelwerken und Normen ist zu achten. 

A.6.14.4 Versorgungsleitungen 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von mindestens 0,3 m für die Unterbringung von Versorgungslei-
tungen vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 2013 (siehe insbesondere Abschnitt 3) zu beachten. 

A.6.14.5 Abfallentsorgung 

Abfallbehältnisse sind am Tag der Leerung an den öffentlichen Verkehrsflächen der Gräfe-
berger Straße,  Brucker  Weg bzw. Hallerstraße aufzustellen. 

A.6.14.6 Bauliche Anlagen und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung 

Die Pflicht zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie wird unter 
Beachtung des Abwägungsgebots unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und 
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Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Eigentumsfreiheit im vorliegenden Be-
bauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB festgesetzt. 

Auf  mind.  30 `)/0 der Dachfläche der Wohngebäude sind  PV-Anlagen zu errichten. 

Dachfläche bedeutet dabei die gesamte Fläche bis zu den äußeren Rändern des Daches 
bzw. aller Dächer (in m2) der Gebäude und baulichen Anlagen, die innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) des Bebauungsplans errichtet werden. Nutzbar ist 
derjenige Teil der Dachfläche, der für die Nutzung der Solarenergie aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. 

Der nutzbare Teil der Dachfläche ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach sind 
von der Dachfläche die nicht nutzbaren Teile (in m2) abzuziehen; nicht nutzbar sind insbe-
sondere: 

• Ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche nach Norden (Ostnordost 
bis Westnordwest) 

• erheblich beschattete Teile der Dachfläche durch Nachbargebäude, Dachaufbauten oder 
vorhandene Bäume 

• von anderen Dachnutzungen wie Dachfenster, Dachaufbauten wie Schornsteine oder 
Entlüftungsanlagen belegte Teile des Daches sowie Abstandsflächen zu den Dachrän-
dern; die Anordnung solcher Dachnutzungen soll so erfolgen, dass hinreichend Dachflä-
che für die Nutzung der Solarenergie verbleibt. 

Der Zuschnitt der überbaubaren Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) ermöglicht grundsätz-
lich auf jedem Gebäude des Plangebietes die Nutzung von Solarenergie. 

Die Festsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klimaschutz 
(§§ 1 Abs. 5, la Abs. 5 BauGB) und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nutzung erneu-
erbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB) sowie die Absicht der Gemeinde Buckenhof zu 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung mit klimaschonender Energieversorgung. 
Die Gemeinde Buckenhof hat in der Vergangenheit bereits einen Grundsatzbeschluss zur 
Ausbildung von  PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden gefasst, um eine Vorbildfunktion 
auch für private Bauvorhaben im Gemeindegebiet zu halten. Diese Zielsetzung soll sich im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ebenso in der gemeindlichen Bauleitplanung wider-
spiegeln. 

Die Festsetzung der Mindestfläche von 30 % der Dachfläche von Wohngebäuden ist auch 
grundrechtsschonend ausgestaltet. Sie berücksichtigt, dass nicht alle Teile des Daches tech-
nisch oder wirtschaftlich mit einer Solaranlage genutzt werden können. Die Festsetzung hält 
den Grundstückseigentümer dazu an, ausreichend Platz auf dem Dach für die effektive Nut-
zung der Solarenergie zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen ist eine größere Auslegung der 
Solarfläche über die pflichtige Mindestfläche hinaus vom Plangeber erwünscht, wenn dies für 
die Bauleute wirtschaftlich vertretbar ist. 

Die Installation und Nutzung von  PV-Anlagen zur Stromerzeugung sichert die langfristige Be-
zahlbarkeit der Energieversorgung in Gebäuden durch eine Stabilität der Energiepreise. Die 
Investitionskosten von  PV-Anlagen sind kalkulierbar, die solare Strahlungsenergie ist im Ge-
gensatz zu fossilen Brennstoffen kostenlos. Der Eingriff in die Baufreiheit und die 
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Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) ist daher zumutbar und trägt überdies zu einer sozial-
gerechten Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 S. 1 BauGB) bei. 

Die Festsetzung fügt sich in den Rahmen des Energiefachrechts ein und erfüllt zugleich deren 
gesetzliche Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien (§ 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz — 
EEG 2021), wonach die leitungsgebundene Stromversorgung zunehmend auf erneuerbaren 
Energien beruhen soll (§ 1 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz — EnWG). Zugleich gewährleistet 
sie durch die Vorgabe der Photovoltaik und die Möglichkeit der ersatzweisen Erfüllung durch 
Solarwärme die Wahlfreiheit beim Einsatz erneuerbarer Wärmeenergieträger nach dem Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG, in Kraft seit 01.11.2020). 

Mit der Festsetzung der Installation von  PV-Anlagen auf den Wohngebäuden wird ein orts-
bezogener Beitrag zur Deckung des erhöhten lokalen Energiebedarfs geleistet. Die Energie 
wird dezentral am Ort des Bedarfs erzeugt. Hierdurch wird auch die „Importabhängigkeit" im 
Energiebereich verringert. Die dezentrale Produktion von Strom trägt auch zur Netzentlas-
tung bei. Energieversorgungs- und Energiepreisrisiken werden hierdurch reduziert. Die de-
zentrale örtliche Energieversorgung aus heimischen Quellen erhöht ebenso die Resilienz ge-
genüber Energieimporten. 

Die Festsetzung regelt eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen. Konkrete Vorgaben zur 
Art und Weise des Betriebs werden nicht gemacht. 

Auf die Förderrichtlinie der Gemeinde Buckenhof zur Förderung von Anlagen zur Nutzung 
von Solarenergie (Stand 2022) wird verwiesen. 

A.6.15 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich 

Flächennutzung Fläche Anteil 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 2.963 m2 32 %  

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 1.207m2 13%  

A.7 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2/3/4 „Areal  Brucker  Weg" ergeben sich 
Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter. 

Die Änderung umfasst eine Fläche von 0,93 ha, von denen etwa 3.136 m2  künftig als Bauflä-
che nutzbar sind (GRZ 0,4). Die GRZ kann durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten, Nebenanlagen, im Sinne des § 14 BauNVO, baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche um bis zu 50 % überschritten werden, die nochmals um weitere 50 % durch 
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Tiefgaragen überschritten werden kann, wenn diese mit einer Substratüberdeckung von min-
destens 0,6 m ausgeführt werden. 

Bei den betroffenen Bereichen handelt es sich um bereits in Teilen versiegelte, als Misch-
und Allgemeines Wohngebiet genutzte Bereiche. Weiterhin sind im Plangebiet Erschlie-
ßungsstraßen, Parkflächen sowie eine Buswendeschleife vorhanden. 

Es sind keine Natura-2000-Gebiete, Schutzgebiete  gem.  §§23-30 BNatSchG, amtlich kar-
tierte Biotope oder Wasserschutzgebiete von der Planung betroffen. 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Die Planungsfläche befindet sich inmitten des Siedlungsbereichs von Buckenhof und ist 
durch die Nutzung als Abstandsgrün und Gartenfläche sowie den Verkehr anthropogen vor-
belastet. Aufgrund der in Siedlungsgebiete eingebetteten Lage ist vorwiegend mit dem Vor-
kommen von Ubiquisten und Kulturfolgern zu rechnen. Die Relevanzprüfung (s. Kap. A.5.4) 
gibt mit Ausnahme von Fledermäusen keine weiteren Hinweise auf im Plangebiet vorkom-
mende geschützte Tier- oder Pflanzenarten. 

Durch die Anpflanzung von Gehölzen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sowie inner-
halb des öffentlichen Straßenraumes werden die Auswirkungen des Eingriffs auf Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt reduziert. 

Boden und Wasser, Fläche 

Der Vorhabenbereich ist derzeit teilweise versiegelt. Der Boden- und Wasserhaushalt ist 
durch die Versiegelung und Schadstoffeinträge aus der intensiven Nutzung als Privatgarten 
und Abstandsgrün vorbelastet. Laut Übersichtsbodenkarte (M 1:25.000) handelt es sich um 
besiedelte Flächen mit anthropogen überprägten Bodenformen und einem Versiegelungs-
grad über 70 %, die Flächen werden bodenkundlich nicht differenziert. 

Mit der Planung wird eine zusätzliche Flächenversiegelung ermöglicht. Im Zuge der Neuver-
siegelung ergeben sich Beeinträchtigungen auf den Boden, da dieser in versiegelten Berei-
chen seine Funktionen als Puffer-, Speicher-, Transport- und Filtermedium nicht mehr erfüllt. 
Durch die Nachverdichtung einer bestehenden Siedlungslage wird potentiell eine Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke an anderer Stelle vermieden. 

Außerdem führt die Bodenversiegelung zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, da es zu 
einer Reduzierung der Niederschlagsversickerung und der Grundwasserneubildung kommt. 

Da es sich um eine kleinflächige zusätzliche Flächeninanspruchnahme auf einer in Sied-
lungsgebiete eingebetteten Fläche handelt, kann von Auswirkungen mit geringer Erheblich-
keit auf den Boden- und Wasserhaushalt ausgegangen werden. 

Durch die Versickerung unverschmutzten Niederschlagswassers vor Ort und die Verwen-
dung versickerungsfähiger Beläge können die Auswirkungen auf das Schutzgut reduziert 
werden. 
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Luft und Klima 

Die Luftqualität des Planungsgebietes ist durch das Siedlungsgebiet und den Verkehr auf 
den umliegenden Straßen vorbelastet. Mit einer erhöhten Verkehrsbelastung ist in geringem 
Maße zu rechnen. Über den künftig versiegelten Flächen kommt es außerdem zu einer Er-
höhung der Lufttemperatur und infolgedessen zu geringfügigen Einflüssen auf das Mikro-
klima. 

Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima durch die Emission von Schadstoffen und Treib-
hausgasen können durch die Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner 
Heizanlagen minimiert werden. 

Landschaftsbild 

Das Plangebiet liegt eingebettet in das Siedlungsgebiet von Buckenhof. Dementsprechend 
ist das Plangebiet anthropogen vorbelastet. Das Planungsgebiet ist für das Landschaftserle-
ben von keiner Bedeutung, da es sich um nicht zugängliche Privatflächen handelt. Die Ein-
sehbarkeit in die offene Landschaft ist aufgrund der eingebetteten Lage nicht möglich, sodass 
es durch die neue Bebauung zu keiner zusätzlichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
kommt. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Planungsgebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmäler vorhanden. 

Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung  

Infolge einer zusätzlichen Bebauung im Plangebiet kann es zu einer Steigerung des Ver-
kehrsaufkommens und damit zu erhöhten Immissionen kommen. Die langfristigen Auswir-
kungen durch Verkehr und Lärm können jedoch aufgrund der geringen Anzahl an potenziel-
len Neubauten im Plangebiet als geringfügig eingeschätzt werden. 

Durch das Plangebiet verläuft ein Fernradwanderweg sowie entlang der Gebietsgrenze ein 
weiterer Radwanderweg und ein örtlicher Wanderweg. Diese werden durch die Planung nicht 
beeinträchtigt. 

Zusammenfassunq 

Da es sich um eine innerörtliche vorbelastete Fläche handelt, sind die Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild einschließlich derer Wechselwirkungen als gering zu 
bewerten. Die Nachverdichtung einer bereits versiegelten Fläche stellt eine besonders nach-
haltige und umweltschonende Siedlungsentwicklung dar. 

Durch die im Plangebiet durchzuführenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
wird der Eingriff reduziert. Im Rahmen einer freiwilligen Ausgleichsbedarfsermittlung ist ge-
mäß der Wertpunkteliste nach BayKompV durch die Planung ein Punktedefizit von 2.140 
Punkten gegeben. 
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Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. I 
S. 1353) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 — PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBI. 19911S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. 
I S. 1802) 

• Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVBI. S. 286) 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBI. 
S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBI. 
S. 352) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. I S. 3908) 

• Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 
796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 
22.07.2022 (GVBI. S. 374) 

• Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. durch Ge-
setz vom 23.04.2021 (GVBI. S. 199) 
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Tabellenverzeichnis  

Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich 41 

Abkürzungsverzeichnis 

F1.-Nr. Flurnummer 
Hs.-Nr. Hausnummer 

Verzeichnis der Anlagen 

E.1 Schalltechnische Untersuchung, IBAS-Bericht Nr. 20.12061-b01, vom 
25.05.2021 

E.2 Artenabfrage Bayerisches Landesamt für Umwelt 

https://www.lfu.bayern.delnatur/sap/arteninformationen/ort/suche?Irgruppel=5&Irgruppe2=8&nUM-
mer=572&typ=landkreis&lebensraumSuche=Suche 

Vorkommen im Landkreis Erlangen-Höchstadt (572) 

Lebensraum: Hecken und Gehölze; Verkehrsflächen, Siedlungen und Höhlen 

• Säugetiere 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name RLB RLD EZK 

Fließge- 
wässer 

He- 
cken 

Streu- 
obst 

Laub-/ 
Mischwälder 

Siedlun-
gen 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 3 2 u 1 1 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 G u 1 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 3 2 u 2 

Myotis brandtii Brandtfledermaus 2 V u 1 1 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus 9 4 1 3 

Myotis myotis Großes Mausohr V 9 1 1 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus V g 1 4 1 1 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 9 1 2 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 2 D u 3 1 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler V u 4 1 1 1 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus u 4 1 2 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 9 4 2 1 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus V D u 4 2 1 

Plecotus auritus Braunes Langohr V 9 4 4 1 1 

Plecotus austriacus Graues Langohr 2 2 u 4 4 1 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D ? 1 
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• Vögel 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name RLB RLD EZK 

Fließge- 
wässer 

He- 
cken 

Streu- 
obst 

Laub-/ 
Mischwälder 

Siedlun-
gen 

Accipiter gentilis Habicht V B:u 2 1 2 

Accipiter nisus  Sperber  B:g, R:g 2 2 2 2 2 

Anser anser Graugans 
B:g, W:g, 
R:g 2 3 

Anthus spinoletta Bergpieper B:? 2 

Anthus trivialis Baumpieper 2 3 B:s 2 1 3 

Apus apus Mauersegler 3 B:u 3 1 

Ardea cinerea Graureiher V B:g, W:g 1 3 1 

Asio flammeus Sumpfohreule 0 1 B:s, W:? 

Asio otus Waldohreule B:u 1 1 2 

Aythya ferina Tafelente 
B:g, W:g, 
R:g 2 1 

Branta canadensis Kanadagans 
B:g, W:g, 
R:g 2 3  

Bubo bubo  Uhu B:s 1 3 2 3 

Buteo buteo Mäusebussard B:g, R:g 2 2 1 2 

Carduelis cannabina Bluthänfling 2 3 B:s 2 2 

Carduelis flammea Birkenzeisig 
W:g, R:g, 
B:g 2 

Carduelis spinus Erlenzeisig 
W:g, R:g, 
B:g 2 2 2 

Ciconia ciconia Weißstorch 3 B:u, R:u 1 2 1  

Circus  cyaneus Kornweihe 0 1 W:g 1  

Circus  pygargus Wiesenweihe R 2 B:s  

Columba  oenas Hohltaube B:g 2 1 

Corvus corax Kolkrabe B:g 2 2 

Corvus frugilegus Saatkrähe B:g, W:g 1 2 1 

Corvus monedula Dohle V B:s 2 1 1 

Coturnix coturnix Wachtel 3 V B:u 2 

Cuculus canorus Kuckuck V V B:g 2 2 2 2 

Cygnus  olor Höckerschwan 
B:g, W:g,  
R:g 2 3 

Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 B:u 2 1 

Dryobates  minor  Kleinspecht V V B:u 1 2 1 2 

Dryocopus martius Schwarzspecht B:u 3 1 2 

Emberiza calandra Grauammer 1 V B:s 1 

Emberiza citrinella Goldammer V B:g 2 

Emberiza hortulana  Ortolan  1 3 B:s 1 2  

Falco  peregrinus Wanderfalke B:u 1  

Falco  subbuteo Baumfalke 3 B:g 2 2  

Falco  tinnunculus Turmfalke B:g 1 2 2 

Ficedula albicollis 
Halsband-
schnäpper 3 3 B:u 1 2 
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Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper V 3 B:g 3 2 2 

Ficedula parva Zwergschnäpper 2 V B:u 1 2 

Hippolais icterina Gelbspötter 3 B:u 2 3 2 2 

Hirundo rustica Rauchschwalbe V 3 B:u 2 1 

Jynx torquilla Wendehals 1 2 B:s 1 3 2 

Lanius collurio Neuntöter V B:g 1 1 

Lanius excubitor Raubwürger 1 2 B:s, W:? 1 

Locustella fluviatilis Schlagschwirl V B:g 1 3 

Luscinia megarhynchos Nachtigall B:g 2 3 2 

Mergus  merganser  Gänsesäger V B:u, W:g 1 1 2 

Milvus migrans Schwarzmilan B:g, R:g 1 1 

Milvus milvus Rotmilan V V B:u, R:g 2 2 1 

Motacilla flava 
Wiesenschaf-
stelze B:u 3 

Oriolus oriolus Pirol V V B:g 2 2 3  

Passer  montanus Feldsperling V V B:g 2 2 2 2 

Perdix perdix Rebhuhn 2 2 B:s 1 

Pernis apivorus Wespenbussard V 3 B:g 2 1 

Phalacrocorax carbo Kormoran B:u, W:g 1 2 

Phoenicurus phoenicu- 
rus 

Gartenrot-
schwanz 3 V B:u 2 2 2 

Picus canus Grauspecht 3 2 B:s 2 2 1 2 

Picus viridis Grünspecht B:u 1 1 1 1 

Saxicola rubetra Braunkehlchen 1 2 B:s 2 3 

Streptopelia turtur Turteltaube 2 2 B:g 2 2 

Strix aluco Waldkauz B:g 2 1 2 

Sylvia communis Dorngrasmücke V B:g 2 

Sylvia curruca 
Klappergrasmü-
cke 3 B:? 2 2 

Tadorna ferruginea Rostgans B:u 1 1 

Turdus iliacus Rotdrossel R:g 2 2 

Tyto alba Schleiereule 3 B:u 2 1 

Upupa epops Wiedehopf 1 3 B:s 2 

• Lurche 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB RLD EZK 
Fließge- 
wässer 

He- 
cken 

Streu- 
obst 

Nadel- 
wälder 

Laub-/ 
Mischwälder Siedlungen 

Triturus cristatus Kammmolch 2 V u 2 2 

• Reptilien 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB RLD EZK 
Fließge- 
wässer 

He- 
cken 

Streu- 
obst 

Nadel- 
wälder 

Laub-/ 
Mischwälder Siedlungen 

Coronella austriaca Schlingnatter 2 3 u 
Lacerta agilis Zauneidechse V V u 
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■ Käfer 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB RLD EZK 
Fließge- 
wässer 

He- 
cken 

Streu- 
obst 

Nadel- 
wälder 

Laub-/ 
Mischwälder Siedlungen 

Osmoderma eremita Eremit 2 2 u 2 1 

Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Vögel 2016, Tagfalter 2016, Heuschrecken 2016, Libellen 2017, 
Säugetiere 2017 alle anderen bewerteten Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (RLD 1996 Pflanzen und 
1998/2009  if.  Tiere) 

Katego-  Beschreibung 

rie 

Ausgestorben oder verschollen 

1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

• Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

• Extrem seltene Arten und  Arlen  mit geografischer Restriktion 

✓ Arten der Vorwarnliste 

Daten defizitär 

Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogeografischen Region (EZA) Deutsch-
lands bzw. Bayerns (Vögel) 

Erhaltungszu-
stand 

Beschreibung 

  

ungünstig/schlecht 

ungünstig/unzureichend 

günstig 

unbekannt 

" Die Populationen in Ostdeutschland, Süddeutschland, Nordrhein-Westfalen und Saarland sind bereits in einem 
günstigen Erhaltungszustand 

Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel) 

Brut- und Zugsta-

tus 

Beschreibung 

  

Brutvorkommen 

Rastvorkommen 

Durchzügler 

Sommervorkommen 

Wintervorkommen 

Legende Lebensraum 

Lebens-
raum  

Beschreibung 

  

1 Hauptvorkommen 

2 Vorkommen 

3 potentielles Vorkommen 

4 Jagdhabitat 

© Bayerisches Landesamt für Umwelt 2018 
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